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SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zum Regierungsentwurf vom 12.4.2017 eines Gesetzes zur Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) 

HilfeHilfeHilfeHilfe----////LeistungskatalogLeistungskatalogLeistungskatalogLeistungskatalog 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 13 Jugendsozialarbeit 

[…] 

(3) Jungen Menschen kann während der 

Teilnahme an schulischen oder beruflichen 

Bildungsmaßnahmen oder bei der berufli-

chen Eingliederung Unterkunft in sozialpäda-

gogisch begleiteten Wohnformen angebo-

ten werden. In diesen Fällen sollen auch der 

notwendige Unterhalt des jungen Menschen 

sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßga-

be des § 40 geleistet werden. 

 

 

 

 

(4) […]. 

§ 13 Jugendsozialarbeit 

[…] 

(3) Junge Menschen sollen während der Teil-
nahme an einem Angebot nach Absatz 2 
Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnformen erhalten, sofern ihre Unterbrin-
gung nicht anderweitig sichergestellt ist. Die 
Unterkunft wird so lange gewährt, wie die 
jungen Menschen dieser Hilfe beim Über-
gang in eine selbständige Lebensführung 
aufgrund ihrer individuellen Situation bedür-
fen. In diesen Fällen sollen auch der notwen-

dige Unterhalt des jungen Menschen sicher-

gestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des 

§ 40 geleistet werden. 

(4) […]. 

§ 27 Hilfe zur Erziehung 

[…] 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach 

Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und 

Umfang der Hilfe richten sich nach dem er-

zieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll 

das engere soziale Umfeld des Kindes oder 

des Jugendlichen einbezogen werden. Die 

Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie 

darf nur dann im Ausland erbracht werden, 

wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung 

zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall er-

forderlich ist. 

(2a) […] 

[…] 

§ 27 Hilfe zur Erziehung 

[…] 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach 

Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Unter-
schiedliche Hilfearten können miteinander 
kombiniert werden, sofern dies dem erziehe-
rischen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen 
im Einzelfall entspricht. Die Hilfe ist in der Re-

gel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann 

im Ausland erbracht werden, wenn dies nach 

Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung 

des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 

 

(2a) […] 

[…] 
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§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche 
 

 

[…] 

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestim-

mung des Personenkreises sowie die Art der 

Leistungen richten sich nach § 53 Absatz 3 

und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des Zwölf-

ten Buches, soweit diese Bestimmungen auch 

auf seelisch behinderte oder von einer sol-

chen Behinderung bedrohte Personen An-

wendung finden. 

 

(4) […] 

[…] 

§ 35a Eingliederungshilfe für Kinder und Ju-
gendliche mit seelischer Behinderung oder 
drohender seelischer Behinderung 

Fassung ab 1.1.2020: 

[…] 

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung 

des Personenkreises sowie Art und Form der 

Leistungen richten sich nach Kapitel 6 des 
Teils 1 des Neunten Buches sowie nach § 90 
und den Kapiteln 3 bis 6 des Teils 2 des Neun-
ten Buches, soweit diese Bestimmungen auch 

auf Personen mit seelischer Behinderung oder 

auf von einer solchen Behinderung bedrohte 

Personen Anwendung finden. 

(4) […] 

[…] 

Neu: § 37a Beratung und Unterstützung der Eltern,  
Zusammenarbeit bei stationären Leistungen 

(1) Werden Hilfen nach den §§ 32 bis 34 und 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 gewährt, haben 
die Eltern einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zu 
ihrem Kind. Durch Beratung und Unterstützung sollen die Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung 
des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das 
Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung 
der Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb 
dieses Zeitraums nicht erreichbar, so dient die Beratung und Unterstützung der Eltern der Erar-
beitung und Sicherung einer anderen, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen 
und auf Dauer angelegten Lebensperspektive.  

(2) Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen soll darauf hingewirkt werden, dass die Pfle-
geperson oder die in der Einrichtung für die Förderung des Kindes oder Jugendlichen verant-
wortliche Person und die Eltern zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen zusammenarbeiten. 
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dies durch eine abgestimmte Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Absatz 1 und § 37 sicher. 

 


